
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, 
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom 

23.06.2025 (VO-34-BO-25-707-1) 
 

 
Top 7 Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplans „Ihlenfeld-

Nord“  
 
Beschluss über die Billigung und Auslegung des Entwurfes – 
Stand Juni 2025 – gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB 

 
Der Vorsitzend stellt die Vorlage kurz vor. Die Thematik ist allen 
Ausschussmitgliedern bekannt. Der Bauausschuss empfiehlt der GV die Annahme 
der vorliegenden Beschlussvorlage. 
Am 10.03.2025 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen 
der Beschluss zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“ 
gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 31.05.2025 in der Heimat- und 
Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 05/2025 bekanntgemacht. 
 
Der Planbereich des Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“ befindet sich nördlich des 
Dorfkernes von Ihlenfeld. Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans 
„Ihlenfeld-Nord“ befindet sich im Süden des Geltungsbereichs des gültigen 
Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“. Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung 
des Bebauungsplans umfasst die Gemarkung Ihlenfeld, Flur 3, Flurstücke 13/1, 13/2 
und 15/15. Es ist beabsichtigt die unbebaute Fläche nachzuverdichten. Die 
Nachfrage nach individuellen Wohnformen in Neuenkirchen ist hoch. Mit dem 
Bebauungsplan soll die Errichtung von 1 Eigenheimen planungsrechtlich ermöglicht 
werden.   

 
Der vorliegende Entwurf der Satzung Stand Juni 2025 enthält die notwendigen 
Festsetzungen und Regelungen. Die öffentliche Auslegung der 
Planentwurfsunterlagen sowie die Beteiligung der relevanten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden sind notwendige Schritte im 
Aufstellungsverfahren und ermöglichen eine umfassende Beteiligung und 
Transparenz im Planungsprozess. 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den Sitzungsraum 
zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit 
bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, 
entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
Beschluss: 
 



Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt: 
 

1. Der Entwurf Stand Juni 2025 des Bebauungsplanes über die 4. Änderung des 
Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“, bestehend aus der Planzeichnung und der 
Begründung wird gebilligt. 
 

2. Die Planentwurfsunterlagen sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Gleichzeitig ist die Beteiligung der Nachbargemeinden und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach §§ 2 Abs. 2 BauGB 
und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 

3.  Die öffentliche Auslegung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die betroffenen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung zu 
benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde den 
Inhalt der Einwendungen nicht kannte und nicht kennen musste. 

 
 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 26. August 2025 
 
 
 
Marian Kruse 
Gemeinde Neuenkirchen 
 
 
 


